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vom 28. August 2017 (Stand am 29. Oktober 2018) 

Polizeireglement (PolR)                                                                       

ENTWURF für die 1. Lesung  

§ 21 Fahrende und Camping  § 21 Fahrende und Camping  
1 Der Gemeinderat legt Aufenthaltsorte fest, an welchen Fahrende Quartier 
nehmen dürfen. Er erstellt eine Benützungsordnung und weist Fahrenden 
Aufenthaltsorte zu. Anderen öffentlichen Grund dürfen sie nicht beanspruchen. 

gestrichen 

2 Campieren auf öffentlichem Grund, insbesondere das Aufstellen von Zelten, 
Wohnwagen und Mobilheimen bedarf einer Bewilligung. 

unverändert 
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